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Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum 
Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge 

im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G 9 – 
BAG-G 9)

Vom 2. Juli 2019

§ 1 
Belastungsausgleich

Fußnoten zu § 1 Belastungsausgleich

§ 1 Absatz 4 geändert und Absatz 5 (alt) ersetzt durch Absatz 5 bis 7 durch Gesetz vom 11. 
Februar 2025 (GV. NRW. S. 213), in Kraft getreten am 22. Februar 2025.

(1) Für wesentliche Belastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger infolge des 13. Schul-
rechtsänderungsgesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) gewährt das Land diesen einen 
finanziellen Ausgleich.

 

(2) Wesentliche Belastungen im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich für die kommunalen Schul-
träger aus ihrer Kostentragungspflicht gemäß § 92 Absatz 3 des Schulgesetzes NRW vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. 
NRW. S. 404) geändert worden ist.
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(3) Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und 
Ausstattung von Schulraum und die jährlich wiederkehrenden Kosten der Schulträger als Folge 
der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien. Er wird 
pauschaliert.

 

(4) Der finanzielle Ausgleich für die investiven Kosten beträgt 611 341 500 Euro.

 

(5) Der finanzielle Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten beträgt unter Anrechnung 
ersparter Aufwendungen der Schulträger im Jahr 2024 7 760 000 Euro und in den Jahren 2025 
und 2026 jeweils 9 069 400 Euro. Danach beträgt er jährlich 32 661 600 Euro.

 

(6) Das für Schule zuständige Ministerium überprüft den Belastungsausgleich gemäß § 4 Absatz 
5 des Konnexitätsausführungsgesetzes vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. S. 360), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) geändert worden ist.

 

(7) Soweit sich aus der Überprüfung nach Absatz 6 ein Bedarf zur Anpassung des finanziellen 
Ausgleichs ergibt, erfolgt diese zum nächsten Haushaltsjahr. Das für Schule zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständi-
gen Ministerium und dem für Kommunales zuständigen Ministerium den Betrag festzulegen so-
wie die in Anlage 1 zu diesem Gesetz enthaltenen gemeindebezogenen Regionalen Baukosten-
faktoren zu aktualisieren.

§ 2 
Verteilschlüssel

Fußnoten zu § 2 Verteilschlüssel

§ 2 Absatz 2 geändert durch Gesetz vom 11. Februar 2025 (GV. NRW. S. 213), in Kraft getre-
ten am 22. Februar 2025.

(1) Von den Mitteln für den Ausgleich der investiven Kosten gemäß § 1 Absatz 4 werden 259 Mil-
lionen Euro gemäß den Sätzen 2 bis 5 verteilt. Maßgeblich ist die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5, die am 15. Oktober 2018 ein Gymnasium in Trägerschaft der Gemeinden 
und Kreise besucht haben, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt 
wird. Diese Schülerzahl wird zu der entsprechenden landesweiten Schülerzahl ins Verhältnis ge-
setzt. Der so ermittelte Prozentwert wird mit dem sich aus der Anlage 1 zu diesem Gesetz aufge-
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führten jeweiligen gemeindebezogenen Regionalen Baukostenfaktor multipliziert. Der nach Satz 
3 gewichtete jeweilige Prozentwert wird durch die Summe aller Prozentwerte dividiert und der 
Quotientwert hieraus mit 259 000 000 multipliziert. Der danach für jeden gemäß Satz 2 betroffe-
nen Schulträger errechnete Wert ist dessen betragsmäßiger Anteil an dem nach Satz 1 zu vertei-
lenden hälftigen Teilbetrag des Belastungsausgleichs.

 

(2) Die verbleibenden Mittel in Höhe von 352 341 500 Euro werden gemäß den Sätzen 2 bis 7 
verteilt. Maßgeblich ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am 15. Oktober 2023 die Se-
kundarstufe I eines Gymnasiums in Trägerschaft der Gemeinden und Kreise besuchen, das ab 
dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt wird. Davon wird die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler abgezogen, die am 15. Oktober 2017 die Sekundarstufe I desselben Gymna-
siums besuchten, sofern es zu diesem Zeitpunkt mit achtjährigem Bildungsgang geführt wurde. 
Für jeden nach Satz 2 betroffenen Schulträger werden die sich für die von ihm getragenen Schu-
len ergebenden Differenzen addiert. Eine sich aus der Addition ergebende negative Differenz 
(Schülerzahlrückgang) bleibt in den weiteren Berechnungsschritten unberücksichtigt. Die durch 
Addition ermittelte Differenz (Schülerzahlzuwachs) wird mit dem sich aus der Anlage 1 zu diesem 
Gesetz aufgeführten jeweiligen gemeindebezogenen Regionalen Baukostenfaktor multipliziert. 
Das sich hieraus ergebende Produkt wird durch die Summe der jeweiligen berücksichtigungsfä-
higen Produkte aller nach Satz 2 betroffenen öffentlichen Schulträger dividiert und der Quotient-
wert hieraus mit 352 341 500 multipliziert. Der danach für jeden gemäß Satz 2 betroffenen 
Schulträger errechnete Wert ist dessen betragsmäßiger Anteil an dem nach Satz 1 zu verteilen-
den hälftigen Teilbetrag des Belastungsausgleichs.

 

(3) Die Mittel für den Ausgleich der jährlich wiederkehrenden Kosten gemäß § 1 Absatz 5 werden 
gemäß den Sätzen 2 bis 4 verteilt. Maßgeblich ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am 
15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres die Klasse 10 eines Gymnasiums in Trägerschaft der 
Gemeinden und Kreise besucht haben, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungs-
gang geführt wird. Diese Schülerzahl wird zu der entsprechenden landesweiten Schülerzahl ins 
Verhältnis gesetzt. Der nach Satz 3 ermittelte jeweilige Prozentwert wird mit dem für das jeweili-
ge Jahr maßgeblichen Ausgleichsbetrag nach § 1 Absatz 5 multipliziert. Der danach für jeden ge-
mäß Satz 2 betroffenen Schulträger errechnete Wert ist dessen betragsmäßiger Anteil an dem 
nach Satz 1 zu verteilenden Belastungsausgleich. Abweichend von Satz 2 wird für die Berech-
nung der im Jahr 2024 auszuzahlenden Beträge die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 9 zugrunde gelegt, die am 15. Oktober 2022 ein Gymnasium in Trägerschaft der Gemeinden 
und Kreise besuchen, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt wird.

§ 3 
Fälligkeiten

Fußnoten zu § 3 Fälligkeiten
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§ 3 Absatz 1 und 2 geändert durch Gesetz vom 11. Februar 2025 (GV. NRW. S. 213), in Kraft 
getreten am 22. Februar 2025.

(1) Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für die investiven 
Kosten

1. gemäß § 2 Absatz 1 in Höhe von

a) 51 800 000 Euro bis spätestens 1. März 2022,

b) 103 600 000 Euro bis spätestens 1. März 2023,

c) 103 600 000 Euro bis spätestens 1. März 2024 und

2. gemäß § 2 Absatz 2 in Höhe von

a) 103 600 000 Euro bis spätestens 1. März 2025,

b) 37 336 600 Euro bis spätestens 1. Dezember 2025 und

c) 211 404 900 Euro bis spätestens 1. März 2026.

 

 

(2) Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für die jährlich wie-
derkehrenden Kosten ab dem Jahr 2024 jährlich bis spätestens 1. März. Abweichend von Satz 1 
wird der finanzielle Ausgleich für das Jahr 2025 in Höhe von 7 760 000 Euro bis spätestens 1. 
März 2025 und in Höhe von 1 309 400 Euro bis spätestens 1. Dezember 2025 geleistet.

§ 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2019 in Kraft.

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident
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Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

 

Der Minister der Finanzen

 

Die Ministerin für Schule und Bildung

 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

 

Hinweis:

Vollzitat, starrer Verweis: „Belastungsausgleichsgesetz G 9 vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 319), 
das durch Gesetz vom 11. Februar 2025 (GV. NRW. S. 213) geändert worden ist,“
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlage]
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